
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ – Verwendung der Logos zum Bundesprogramm 1 

 
 
 
 
 

Das Bundesprogramm 
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie“ 
 
 
 

Verwendung der Logos zum Bundesprogramm 
 
 
Logo „VIELFALT TUT GUT.“ 
 

 

 
Verfügbar in druckfähiger Auflösung in den 
Dateiformaten 
 

• jpg 
 

• eps (Vektordatei) 
 

 
Logo des Bundesministeriums 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) 
 

 
 

 
Verfügbar in druckfähiger Auflösung in den 
Dateiformaten 
 

• jpg 
 

• eps (Vektordatei) 
 

 
Verfügbarkeit der Logos 
 

 

• auf der CD in der Toolbox 
 

• auf Anfrage beim Redaktionsbüro 
 

 
Platzierung der Logos 

 
Die Logos sind nebeneinander stehend und mit dem 
unten genannten Förderzusatz versehen zu 
platzieren. 
 

 
Förderzusatz  
(verpflichtend) 
 

 
Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms 
„VIELFALT TUT GUT. Jugend für Vielfalt, Toleranz 
und Demokratie“. 
 

 
Freistellung des Logos  
„VIELFALT TUT GUT.“ auf 
farbigem Hintergrund 
 

 
 

 
Ja, eine Freistellung ist möglich. 
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Freistellung des 
Logos des BMFSFJ 
auf farbigem 
Hintergrund 
 

 

 
Nein! 
 
Das Logo muss grundsätzlich immer auf Weiß stehen, da es sich 
um ein Hoheitszeichen handelt.  
 
siehe: http://styleguide.bundesregierung.de/Webs/SG/DE/Print-
Styleguide/Basiselemente/Bildwortmarke/Schutzzone/schutzzone.ht
ml 
 
Abweichungen davon sind nicht zulässig! 

 
 
Vergrößerungen der 
Logos 
 

 
Vergrößerungen sind gestattet, jedoch ausschließlich 
maßstabsgetreu.  
 
Verzerrungen in die Höhe oder Breite sind nicht zulässig! 
 

 
Verwendung des 
Logos auf 
Publikationen  
(Flyer, Broschüren, 
Plakate etc.) 
 

 
Beide Logos müssen beieinander stehen und mit dem Förderzusatz 
versehen werden.  
 
Es muss optisch klar hervorgehen, dass nicht das Bundesministerium, 
sondern das Projekt der Herausgeber/Absender ist. 
 
Eine Adaption der Logos analog zu Publikationen des BMFSFJ 
ist nicht zulässig!  
 

 
Verwendung der 
Logos auf 
Briefpapier und 
sonstiger 
Geschäftsausstattung 
 

 
Beide Logos müssen beieinander stehen und mit dem Förderzusatz 
versehen werden.  
 
Es muss optisch klar hervorgehen, dass nicht das Bundesministerium, 
sondern das Projekt der Absender ist. 
 
Eine Führung des Hoheitszeichens im Briefkopf ist nicht 
zulässig!  
 

 
Verwendung der 
Logos auf der 
Website 
 

 
Beide Logos müssen beieinander stehen und mit dem Förderzusatz 
versehen werden.  
 
Die Logos müssen jeweils mit www.vielfalt-tut-gut.de bzw. 
www.bmfsfj.de verlinkt werden. 
 
Es muss optisch klar hervorgehen, dass nicht das Bundesministerium, 
sondern das Projekt Eigner der Website und damit verantwortlich für 
die Inhalte ist. 
 
Eine Platzierung der Logos analog zu den beiden o. g. Websites 
ist nicht zulässig! 
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